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8§ 8 MeldeV Zutritt zu Raumen

MeldeV - Meldegesetz-Durchfihrungsverordnung

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 15.02.2026

1. (1)Meldebehérden und Abfrageberechtigte haben durch organisatorische und technische Vorkehrungen
sicherzustellen, dass der Zutritt zu Raumen, in denen sich eine Zugriffsmdoglichkeit auf das ZMR befindet,
grundsatzlich nur von in ihrem Auftrag Tatigen moglich ist.

2. (2)Ist es erforderlich, dass in Raumen mit einer Zugriffsmoglichkeit auf das ZMR Parteienverkehr stattfindet, ist
jedenfalls sicherzustellen, dass eine Einsichtnahme in die Daten des ZMR durch AuBenstehende nicht moglich ist.

3. (3)Mitgliedern der Datenschutzbehorde, des Datenschutzrates sowie dem Bundesminister fir Inneres ist nach
erfolgter Ausweisleistung der Zutritt zu gewahren, sofern sie im dienstlichen Auftrag tatig werden. Auf Verlangen
sind die fiir deren Aufgabenerfullung erforderlichen Auskulnfte zu erteilen.

4. (4)Abs. 3 findet - unbeschadet anderer bundesgesetzlicher Regelungen - auf sonstige Abfrageberechtigte keine
Anwendung. FUr abfrageberechtigte Stellen gilt Abs. 3 nur, wenn ein von ihnen benannter Zustandiger gemal3 § 3
zur Erteilung von Zugriffsberechtigungen ermachtigt wurde.

In Kraft seit 25.05.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/meldev/paragraf/3
file:///

	§ 8 MeldeV Zutritt zu Räumen
	MeldeV - Meldegesetz-Durchführungsverordnung


